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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Fischerei- und 
Forstwirtschaft 

Vorberatung 17.11.2020    

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 18.11.2020    

Kreisausschuss Vorberatung 23.11.2020    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 14.06.2021    

 
 

Untersuchungsgebühr der Trichinenuntersuchungen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die Aussetzung der Erhebung der Gebühr für die 
Trichinenuntersuchung ab dem 1. Januar 2021 für das Jahr 2021. 

 

 

 

 

 

Stralsund, 5. November 2020 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0172 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Die Afrikanische Schweinepest ist eine virusbedingte, hoch ansteckende und fieberhaft 
verlaufende Schweineseuche, die für den Menschen jedoch nicht gefährlich ist. Die 
Hauptüberträger sind den Virus ausscheidende Haus- und Wildschweine sowie virushaltige 
Schlacht- und Speiseabfälle. Zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest steht zurzeit 
- anders als gegen die Klassische Schweinepest - kein Impfstoff zur Verfügung.  
 
Aktuell gibt es Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest in Polen, Sachsen und im 
Nachbarbundesland Brandenburg. Zugleich ist ein hoher Bestand an Schwarzwild im 
Landkreis zu verzeichnen. Aus präventiven Gründen, aber auch bereits im Hinblick auf eine 
wirksame Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, ist der Landkreis dringend darauf 
angewiesen, dass viel mehr als üblich gejagt wird. Zur Erhöhung der Abschusszahlen ist das 
Mitwirken der Jägerschaft erforderlich und daher zu fördern. Dazu müssen Anreize 
geschaffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Gebührenverzicht ein wirksamer 
Anreiz ist und die Mindereinnahmen in einem günstigen Verhältnis zum Nutzen für die 
Seuchenbekämpfung stehen. 

 

Anlagen: 
keine 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 
ca. 80.000 EUR /a 

(Mindereinnahmen) 
Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 1240800.4312000 210.000,00 (incl. 
Trichinenuntersuchungsgebühr) 

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in 
kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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